
  

 
 
 
 
 
 

Es ist soweit. Der Aufbau wird aus 
allen WEA Betrieben ausgegliedert. 
Je nach Art der Beschäftigung wer-
den die Mitarbeiter künftig in der 
WEC Site Services GmbH oder der 
WEC Installation GmbH  beschäftigt. 
 
Rechtlich handelt es sich bei der 
Ausgliederung um einen Betriebs-
übergang nach § 613 a BGB (Bür-
gerliches Gesetzbuch). Der Para-
graph regelt alle Vorschriften, die 
der Arbeitgeber einzuhalten hat. 
Was bedeutet das nun für dich? 

Betriebsübergang - 

Kein neuer Arbeitsvertrag 
Der Übergang auf einen neuen Arbeitgeber 
bedeutet nicht, dass du einen neuen Ar-
beitsvertrag erhältst. 
 
Achtung: Zum Arbeitsvertrag gehören auch 
Regelungen, die zwar nicht schriftlich ver-
einbart wurden, aber immer in der WEA 
praktiziert wurden, z.B. die Leistungszulage. 
Insbesondere sind hier die Anrechnung der 
Fahrtzeit als Arbeitszeit und die entspre-
chende Bezahlung für jedes Teammitglied 
zu nennen. 
 
Aufgepasst: Der Arbeitgeber kann versu-
chen, mit dir einen Aufhebungsvertrag und 
einen neuen Arbeitsvertrag zu vereinbaren. 
Mit der Unterschrift unter einem Aufhe-

bungsvertrag verlierst du aber alle Ansprüche 
aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis, auch 
auf die Anrechnung und Entlohnung der 
Fahrzeit als Arbeitszeit. 
 
Auch wenn es zu einem späteren Zeitpunkt 
zu einem weiteren Betriebsübergang kommt, 
nimmst du die Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis der WEA mit.  
Aber auch hier gilt: Keinen Aufhebungsver-
trag und keinen neuen Arbeitsvertrag unter-
schreiben! 
 
Keine Kündigung 
Weder zum Zeitpunkt des Betriebsübergan-
ges noch danach darf der Arbeitgeber dich 
aus diesem Grund kündigen. Auch nicht, 
wenn du dich weigerst, einen neuen Arbeits-
vertrag zu unterschreiben! 

aber nicht schutzlos! 
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Tarifvertrag und Arbeitsvertrag 
In der WEC Site Services GmbH  gilt 
der allgemeinverbindliche BRTV (Bun-
desrahmentarifvertrag für die Bauin-
dustrie). Danach beginnt, entgegen 
der bisherigen Regelung in allen WEA 
– Betrieben, die Arbeitszeit erst an der 
Baustelle. Die An- und Abfahrt dorthin 
ist also keine Arbeitszeit mehr und 
wird auch nur noch pauschal und in 
der Höhe abhängig von der Entfer-
nung zum Betrieb bezahlt.  
 
Das bedeutet erhebliche finanzielle 
Nachteile für dich. Dabei kommen mo-
natlich schnell mehrere hundert Euro 
zusammen.  
Nicht nur das. Für den Fahrzeugführer 
wird die Reisezeit zwar als Arbeitszeit 
berechnet aber nicht vergütet. Etwa 
bei einer längeren Hin- und Rückfahrt 
zur / von der Baustelle ist es  fast un-
möglich, an den jeweiligen Tagen die 
zu vergütende Arbeitszeit von 8 Stun-
den zu erreichen. 
 

Aufgepasst: Du nimmst alle, auch un-
geschriebenen Regelungen des Ar-
beitsvertrages mit. Trotz Tarifvertrag 
bleiben die für dich bisher besseren 
Regelungen (etwa, die als Arbeitszeit 
zu vergütende Fahrzeit) auch in der 
Site gültig (Günstigkeitsprinzip). 
 

Auf keinen Fall einen Aufhe-
bungsvertrag bzw. einen neuen 
Arbeitsvertrag unterschreiben! 
 
Du möchtest deine Fahrzeit weiterhin 
als Arbeitszeit vergütet bekommen? 
Du hast noch Fragen? 
Du möchtest unsere Unterstützung ? 
 

Entscheide dich für eine Mit-
gliedschaft und sichere dir 
deine rechtlichen Ansprüche - 
Gemeinsam mit der IG Metall 
und deinen Kollegen. 
 
 

 

 


